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l FESTSETZUNGEN DES BEBAUUNGSPLANES

51 RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES

DER RÄUMLICHE GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES IST IN DER
ZEICHNERISCHEN DARSTELLUNG MIT GESTRICHELTER LItTlE UMFAHREN.

$2 BESTANDTEILE DES BEBAUUNGSPLANES

GEM. BAUGESETZBUCH (BAUGB) IN DER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG'
VOM 8. DEZElIBER 1986 IN VERBINDUNG MIT DER BAUNUTZUNGSVEROPRDNUNG
(BauNVO) [N DER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG VOM 23. JANUAR ].990.

1 . ZEICHNERISCHER TEIL

1 . 1 . BEBAUUNGSPLAN
1. 2. INTEGRIERTER GRÜNORDNUNGSPLAN

2 . SCHRIFTLICHER TEIL

2 . 1 . PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
2 . 2 . FESTSETZUNGEN ZUR GRÜNORDNUNG
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2 . 1 . PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

( 5 9 ABS. 1-3 BAUGB )

A) ART DER BAULICHEN NUTZUNG ( S 9 ABS. NR l BAUGB +

$ 1 BAUNVO (4+5) )

ALLGEMEINES WOHNGEBIET GEM. 5 4 BAUNVO

(1)
(2)
l
2.

ALLGEMEINE WOHNGEBIETE DIENEN VORWIEGEND DEM WOHNEN.
ZULÄSSIG SIND
WOHNGEBÄUDE ,
DIE DER VERSORGUNG DES GEBIETES DIENENDEN LÄDEN, $CHANK- UND
SPEISEWIRTSCHAFTEN, SOWIE NICHT STÖRENDE HANDWERKSBETRIEBE,
ANLAGEN FÜR KIRCHLICHE, KULTURELLE, SOZIALE UND GESUNDHEIT-
LICHE UND SPORTLICHE ZWECKE .

3.

(3) AUSNAhMswEisE KÖNNEN ZUGES,AssEN WERDEN
1 . BETRIEBE DES BEHERBERGUNGSGEWERBES ,
2. SONSTIGE NICHT STÖRENDE GEWERBEBETRIEBE
3 . ANLAGEN FÜR VERWALTUNGEN
4 . GARTENBAUBETRIEBE

NICHT ZULÄSSIG SIND GEM. S l ABS. 5 BAUNVO
5 . TANKSTELLEN ,

B) MESZ DER BAULICHEN NUTZUNG ( $ 9 ABS l NR.l BAUGB

1. V. M. S 17 ABS. 10 BAUNVO }

FESTLEGUNG GEM. PLANEINTRAG ALS HÖCHSTWERT
DIESE HÖCHSTWERTE SIND ZULÄSSIG, SOWEIT DIE FESTSETZUNGEN DER
ÜBERBAUBAREN GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN SOWIE DIE VORSCHRIFTEN
DER LBAUO NICHT ZU EINER GERINGEREN AUSNUTZUNG ZWINGEN.
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C) BAUWEISE ( $ 9 ABS. l NR.2 BAUGB )

DIE BAUWEISE WIRD GEM. PLANEINTRAG IN DEN EINZELNEN GEBIETEN
W .[E FOLGT FESTGELEGT :

GEBIET A OFFENE BAUWEISE, EINZEL- UND noppxCUÄusËK ZULÄssIG

D) STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN ( $ 9 ABS l NR.2 BAUGB )

DIE GEBÄUDE SIND PARALLEL ZU DEN $TRASSENSEITIGEN BÄU-
GRENZEN ( S 23 ABS. 3 BAUNVO ) ZU ERRICHTEN. DIE FIRST-
RICHTUNGEN SIND IM PLAN DARGESTELLT UND ALS ZWINGENDE FEST
SETZUNG VERBINDLICH .

E) FLÄCHEN FÜR GARAGEN, STELLPLÄTZE UND NEBENANLAGEN

( S 9 ABS. l NR.4 BAUGB )

GARAGEN SIND AUF DEN BESONDERS GEKENNZEICHNETEN FLÄCHEN UND
HALB DER BEBAUBAREN FLÄCHE ODER GEBÄUDEINTEGRIERT ZULÄSSIG,
WENN DIE FESTSETZUNGEN ÜBER DIE BAUWEISE VORRANGIG EINGEHALTEN

VOR DEN GARAGEN IST EIN STELLPLATZ ALS STAURÄUFI ZUR ÖFFENTLICHEN
VERKEHRSFLÄCHE( STASSENBEGRENZUNGSLINIE)
VORZUSEHEN .

SIND

INNER

VON MINDESTENS 6 , OO }t

NEBENANLAGEN IM SINNE DES 5 14 ÄBS. l BAUNVO SIND NICHT ZULÄSSIG.
AUSNAHMSWEISE KÖNNEN GARTENHÄUSCHEN UND/ODER PERGOLEN BIS ZU EINER
GRÖSSE VON 16 1{2 FÜR DÄS ERSTGENANNTE UND 30 M2 FÜR LETZTERE ZUGE-
LASSEN WERDEN, SOFERN SIE DEN BAUORDNUNGSRECHTLICHEN FESTSETZUNGEN
DIESER SATZUNG ENTSPRECHEN UND SONSTIGE NACHBARRECHTLICHE VOR-
SCHRIFTEN NICHT ENTGEGENSTEHEN.

F) ZAHL DER WOHNUNGEN IN WOHNGEBÄUDEN

( S 9 ABS.l NR.6 BAUGB)

IM GEBIET"A SIND NUR ZWEI WOHNUNGEN JE WOHNGEBÄUDE ZULÄSSIG

G) ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHEN

( 5 9 ABS. l NR.ll BAUGB )

VERKEHRSFLÄCHEN. VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER ZWECKBE-
STIMMUNG. SOWIE FLÄCHEN FÜR DAS PARKEN VON FAHRZEUGEN
SIND IM GESAMTEFI GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES
ENTSPRECHEND DEM EINTRAG IN DIE PLANZEICHNUNG FEST-
GESETZT
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ZUR GLIEDERUNG DES STRÄSSEFIRAUlIES UND AUS GRÜNDEN DER
SICHERHEIT DES FLIESSENDEFI UND RUHENDEN KRAFTFAHRZEUG-
VERKEHRS, SOWIE DER ANDERE}T VERKEHRSTEILNEHMER, SIND AN
DEN IN DER PLANZEICHNUNG GEKENFIZEICHNETEN STELLEN VER-
KEHRSGRÜNFLÄCHEN ANZULEGEN UND DAUERHAFT ZU UNTERHALTEN
lvcn. luca puNKT 2. 2 + ii)

H) HÖHENLAGE DER BAULICHEN ANLAGEN Gell $ 9 ABS. 2 BBAUG

BEZUGSHÖHE +/-O,OO IST OK STRÄSSENBELAG DER AM NÄCHSTEN GELEGENEN
ÖFFENTLICHEN VERKEHRSFLÄCHEFI (GEPLANTE ODER AUSGEFÜHRTE GRADIENTE)
IN GEBÄUDEMITTE BZW. GARAGEN111TTE. BEI ECKGRUNDSTÜCKEN SIND DIE
HÖHEN BEIDER VERKEHRSFLÄCHEN ZU INTERPOLIEREN. DIE OBERKANTE DES
FERTIGBODENS ÜBER DEM KELLERGESCHOSS DARF BERGSEITIG EINE HÖHE
VON + 1,40 M NICHT tJBERSTEIGEN. TALSEITIG DARF DIE OBERKAFITE DES
FERTIGBODENS ÜBER DEM KELLERGESCHOSS EINE HÖHE VON + 0,20 N NICHT
ÜBERSTEIGEN. DIE LBAUO $1 ABS. 4 IST HIERBEI ZU BEACHTEN.
VERSETZTE EBENEN INNERHALB DES GEBÄUDES SIND ZULÄSSIG, SOFERN DIE
REGELUNGEN ÜBER DIE HÖHE DER DACHRINNE ERFÜLLT SIND.
DIE HÖHE DER OBERKANTE DER DACHRINNE WIRD WIE FOLGT FESTGELEGT:

GEBÄUDE AN DER BERGSEITE DER VERKEHRSFLÄCHEN lqlFID. 2 , 80 M
HÖCHST. 4, 80 M
MIND. 2, 80 M
HÖCHST. 4, OO M

GEBÄUDE AN DER TALSEITE DER VERKEHRSFLÄCHEN

BEI GIEBELSTÄNDIGER BAUWEISE GELTEN DIE VORGENANlITEN MATZE SINNGEMÄSS

DIE MAXIMAL, ZULÄSSIGE FIRSTHÖHE BETRÄGT BEI leID I0,50 M,
DIE OBERKANTE DES FERTIGBODENS DER GARAGE DARF EINE HÖHE VON
+ 0,20 M NICHT t)BERSTEIGEN. (GARÄGENMITTE)
HINWEIS: Kehl,ERGESCHOSSE DER BÄUL.[CHEN ÄNLAGEF{ SIND AUFGRUND DER
TOPOGRAPHISCHEN VERHÄLTNISSE NICHT llqMER IM FREIEN GEFÄLLE AN DAS
ÖFFENTLICHE KANALNETZ ANZUSCHLIESSEN UND ZU ENTWÄSSERN. FÜR DIE IM
UG ANGEORDNETEN NASSRÄUME SIND ENTSPRECHENDE ÄBWASSERHEBEÄlqLAGEN
VORZUSEHEN .

]

l

KG n lITTU<t41 B KG H HTTÜ< tU a

GEBÄUDE TALSEITE GEBAUTE BERGSEITIG
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11 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN NACH LBAUO

- LANDESBAUORDNUNG RHEINLAND-PFALZ (LBAUO) Voll 28 .NOVEMBER 1986
(GVBL. 1987 S.48) 1N DER FASSUNG Voll OI.APRIL 1991

A. ÄUSSERE GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN

DACHFORM

FÜR DEN GESAMTEN GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES SIND GEM. PLAN
EINTRAG SATTELDÄCHER, ODER AUS SATTELDÄCHERN ZUSAMMENGESETZTE
DÄCHER ALS DACHFORM ZULÄSSIG. DIE FIRSTRICHTUNGEN SIND MIT DER PLAN
EINTRAGUNG ZWINGEND VORGESCHRIEBEN. NEBENFIRSTE SOLLEN MINDESTENS
30 CM NIEDRIGER ALS DER HAUPTFIRST SEIN. DER HAUPTFIRST
SOLL VON EINEM GIEBEL ZUM ANDEREN VERLAUFEN.
TEILABWALMUNGEN UND KRÜPPELWALME SIND ZULÄSSIG.

DACHNEIGUNG

DIE DACHNEIGUNG DER SATTELDÄCHER IST FESTGESETZT GEM. PLAN
EINTRAG. BEI GEBÄUDEN MIT ZUSAMMENGESETZTEN SATTELDÄCHERN
DÜRFEN DIE DACHNEIGUNGEN NICHT VONEINANDER ABWEICHEN.
DIE EINZELNEN DACHSEITEN EINES DACHES MASSEN EBENFALLS
GLEICHE NEIGUNGSWINKEL AUFWEISEN .

DÄCHEINDECKUNG

ZULÄSSIG SIND NUR NÄTURROTE ODER BRAUNE ZIEGEL ODER BETONDACHSTEINE ALS
DACHEINDECKUNG. SCHWARZE, BRAUNE, DUNKEL- ODER HELLGRAUE DACHEINDECKUNGEN
SIND NICHT ZULÄSSIG .

DACHÜBERSTAND UND TRAUFAUSBILDUNG

DER DACHÜBERSTAND SOLL AN DER TRAUFSEITE MEHR ALS 50 CM
UND AM ORTGANG MEHR ALS 20 CM BETRÄGEN. ENTGEGEN DEN FEST-
SETZUNGEN ÜBER DACHÜBERSTÄNDE KÖNNEN IN AUSNAHMEFÄLLEN BE-
FREIUNGEN AUSGESPROCHEN WERDEN, WENN EINE BESONDERE ARCHITEK-
TONISCHE UND FUNKTIONELLE ABSICHT ERKENNBAR IST, ÜBERDACHUNGEFI
VON EINGÄNGEN, LOGGIEN UND TERRASSEN IN DIE GESAMTGESTALTUNG
DES DACHES ZU INTEGRIEREN .

GESTALTUNG VON DÄCHAUFBAUTEN DACHEINSCHNITTEN UND DÄCHFENSTERN

DACHAUFBAUTEN (DÄCHGAUBEN) SIND NUR IM 1. DACHGESCHOSS ZULÄSSIG BEI l
+ ID .ZUR GLIEDERUNG DER DACHFI.SCHEN IST EINE KOMBINATION AU$ MEHREREN
(HÖCHSTENS 3 STÜCK) DXCHXUFBXUTEn möGLICH. STRAßENSEITIG DARF DIE
EINZELBREITE NICHT MEHR ALS 3,50 1{ BETRAGEN, GEMESSEN AN DER
BREITESTEN STELLE .
AUSNAHME: BEI FLEDERMAUSGAUBEN WIRD DIEB MITTLERE BREITE GEMESSEN.
DER SEITLICHE ABSTAND ZUM ORTGXWG muß MINDESTENS 2,50 M BETRÄGEN.
ZUFt ÖFFENTLICHEN STRAßENRAUl{ SIND HÖCHSTENS ZWEI DICHFLÄCHEN-
FENSTER ZULÄSSIG. IHRE EINZELGRÖßE DARF 1,50 M2 NICHT tJBERSCHRITTEN.
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DXCHEINSCHNITTE zum ÖFFENTLICHEN STRAßENRAUM XLS LOGGIA ODER DACH-
BXLKOmE SIND UNZULÄSSIG. XUF DER DEM ÖFFENTLICHEN STRAßENRAU!{ ABGB
WANDTEN SEITE SIND DACHEINSCHNITTE UND/ODER DACHAUFBAUTEN BIS ZU
EINER cnößE VON 40% DER LÄNGE DES DACHES ZULÄSSIG. DER SEITLICHE
ABSTAND zum ORTGXWG muß MINDESTENS 2.50 M BETRAGEN.

l B . FASSADENGESTÄLTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN

FENSTERÖFrmUNGEN zum ÖFFENTLICHEN STRAßEFIRAUM

l
l

ZUM ÖFFENTLICHEN STRAßENRAUM SIND FENSTER so zu GESTALTEN, DXß
STEHENDE FORMATE ENTSTEHEN. D.H. DIZ FENSTERHÖHS muß GRößER SEIN
ALS DIE FENSTERBREITE. BREITERE FENSTERÖFFNUNGEN SIND MÖGLICH, DOCH
SIND SIE DURCH RXHnENHÖLZER ODER PFEILER so zu GLIEDERN, DXß STEHENDE
FENSTERFORMATE ENTSTEHEN .
FENSTERELEMENTE, SOWIE TÜREN UND TORE MIT METALLISCH GLÄNZENDER OBER-
FLÄCHE SIND NICHT ZULÄSSIG .
MÖGLICH SIND HOLZ. KUNSTSTOFF UND DUNKEL ELOXIERTES ODER FARBBE-
SCHICHTETES LEICHMETALL .l

l
AUSSENWÄNDE

FOLGENDE MATERIALIEN SOLLEN HAUPTSÄCHLICH VERWENDUNG FINDEN

PUTZ ALS GLATTPUTZ ODER KELLENWURFPUTZ. HOLZ, SAtIDSTEIN ODER SAND
STEINÄHNLICHE llATERIALIEN .

FARBGESTALTUNG DER FASSADEN

DIE VERWENDUNG GRELLER FASSÄDENFARBE IST UNZULÄSSIG. VORGESCHLAGEN
WERDEN ERDFARBEN IN PASTELLTÖNEN.

FOLGENDE MATERIALIEN SIND FÜR DIE AUßENWÄNDE UmZULÄSSIG

MATERIALIEN MIT GLÄNZENDER OBERFLÄCHE, WIE Z.B.GLASIERTE FLIESEN
ODER KERAMIKPLATTEN. AUSNAHME: Ft)R GEBÄUDESOCKEL ODER ALS GL.[EDERUNGS
ELEMENT IM ERDGESCHOSS SIND MATTE KERÄHIKPLATTEN IN ËRDFARBEN MÖGLICH
DEREN PLaTTEWcnößE JEDOCH NICHT GRößER IST, ILS DXS DIW-FORMAT
EINES NF-ZIEGELSTEINES .
KUNSTSTOFF-, ISBESTZEMEnT- , TEERPXPP- ODER }!xvxLLAUßEmwxmnvEK-
KLEIDUNGEN, SOWIE VERKLEIDUNGEN AUS MARMOR ODER KUNSTSTEINPLATTEll .
AUSSNAHME: SENKRECHTE FLÄCHEN VON DACHGAUBEN
GLaSBXUSTEIWE lw FENSTERN ZUM ÖFFENTLICHEM STRAßENRAUM.
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C GESTALTUNG DER NICHT ÜBERBAUBAREN GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN

( S 86 ABS. l NR.3 LBAUO )

DIE NICHT ÜBERBAUTEN GRUNDSTÜCK$FLÄCHEN BEBAUTER GRUNDSTÜCKE SIND
GÄRTNERISCH ZU GESTALTEN RFID ZU PFLEGEN, SOWEIT SIE NICHT ALS ZUFAHRT
ODER ALS NOTWENDIGE STELLPLATZFLÄCHEN BENÖTIGT WERDEN.
FÜR DIE ARTENAU$WAHL DER BEPFLANZUNG GELTEN DIE ANGABEN DES BEBAUUNGS-
PLANES ''FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN'' SINNGEMÄSS.
STANDPLÄTZE FÜR ABFALLBEHÄLTER, DIE UNMITTELBAR AN DIE ÖFFENTLICHE
VERKEHRSFLÄCHE ÄNGRENZEN SIND UNZULÄSSIG. SIE SIND GESTALTERISCH
IN DEN VORGÄRTEN SO ZU INTEGRIEREN UFTD ABZUPFLANZEN, DASS SIE VOM
ÖFFENTLICHEN STRASSENRAUM AUS NICHT EINSEHBAR SIND (S 86 LBAUO)
Z.B. DURCH MAUER, HECKE, GELÄNDEllODELLIERUNG.
AUF DER DEM ÖFFENTLICHEN STRASSENRAUM ZUGEWANDTEN SEITE SIND AB-
GRÄBUNGEN UNZULÄSSIG. ÄUFSCHÜTTUNGEN BIS ZU EINER HÖHE VON MAX. 0,70 M
ÜBER OK STRASSE ZULÄSSIG .
DIE NICHT BEBAUTEN GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN DER BEBAUTEN GRUNDSTRÜCKE DÜRFEN
NICHT TIEFER ALS DIE OBERKANTE DER NÄCHSTGELEGENEN STRASSE ANGELEGT
WERDEN. IN DEN RANDBEREICHEN DES GELTUNGSBEREICHES DES BEBAUUNGSPLANES
SIND DIE HÖHEN AN BESTEHENDE GELÄNDEFORMEN ANZUGLEICHEN.

EINFRIEDUNGEN UND ABGRENZUNGEN UND DEREN GESTALTUNG (S 86 ABS l NR.3

LBAUO

FÜR DIE ABGRENZUNGEN DER VORGÄRTEN ZUM ÖFFENTLICHEN STRASSENRAUM UND
SEITLICH JEWEILS BIS ZUR VORDEREN GEBÄUDEFLUCHT SIND NUR EINFRIEDUNGEN
AUS HOLZ BIS ZU EINER HÖHE VON 80 CM ERLAUBT
SONSTIGE GARTENFLÄCHEN, DIE ZUR ERHOLUNG DER BEWOHNER DIENEN, KÖNNEN ZU
ÖFFENTLICHEN VERKEHRSFLÄCHEN ZUH SCHUTZ VOR EINSEHBARKEIT, WIND USW. MIT
HECKEN UND HOLZLAMELLEN ODER HOLZPALISADEN BIS ZU EINER HÖHE VON 1,80 M
ABGEGRENZT WERDEN. ZWISCHEN BENACHBARTEN GRUNDSTÜCKEN SIND NUR HECKEN
IN VERBINDUNG MIT MASCHENDRAHT ZULÄSSIG.
AUSNAHMSWEISE KÖNNEN ZWISCHEN BENACHBARTEN GRUNDSTÜCKEN HOLZPALISADEN,
HOLZLAMELLEN ODER MAUERN ALS SICHT-, WIND- ODER SONNENSCHUTZ ZUGELASSEN
WERDEN, SOFERN SIE EINE HÖHE VON 1,80 M UND EINE GESAMTLÄNGE VON 6,00 M
NICHT ÜBERSCHREITEN .
BEI EINFRIEDUNGEN ZU DEN ANGRENZENDEN LANDWIRTSCHAFTLICH GENUTZTEN GRUND
STÜCKEN WESTLICH DES PLANBEREICHES SIND DIE BESTIMMUNGEN DES NACHBAR-
RECHTSGESETZES RHEINLAND-PFALZ ZU BEACHTEN.
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2 . 2 FESTSETZUNGEN ZUR GRÜNORDNUNG

FLÄCHEN FÜR DAS ANPFLANZEN VON BÄUlIEN STRÄUCHERN UND SONSTIGEN

BEPFLANZUNGEN SOWIE BINDUNGEN FÜR BEPFLANZUNGEN UND FÜR DIE

ERHALTUNG VON BÄUMEN STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN

( 5 9 ABS. l NR. 25 A. UND B. BAUGB )

2 . 2 . 1 ANPFLANZEN VON BÄUMEN

($ 9 (1) NR. 25 Ä)

AN DEN IM PLAN GEKENNZEICHNETEN STELLEN SIND AUF DEN PRIVATEN UND
ÖFFENTLICHE}I GRÜNFLÄCHEN HOCHSTÄMME DER LISTE A IN DER QUALITÄTS-
STUFE 3 MAL VERPFLANZT MIT BALLEN, 16 - 18 CM STAMMUMFANG ZU
PFLANZEN UND MIT ERSATZVERPFLICHTUNG ZU UNTERHALTEN.
PRO ANGEFANGENE 300 M2 GRUNDSTÜCKSFLÄCHE IST MINDESTENS EIN BAUM DER
LISTE A ZU PFLANZEN. SOWEIT DURCH DEN BEBAUUNGSPLAN KEINE EXAKTEN
STANDORTE ANGEGEBEN SIND. KANN DER BAUM NACH FREIER WAHL DES
EIGENTÜMERS GEPFLANZT VERDEN .
DEN ANFORDERUNGEN DES NACHBARRECHTES IST RECHNUNG ZU TRÄGEN.

2.2.2 ERHALTEN VON VORHANDENEN OBSTBÄUMEN

(S 9 (1) NR. 25B)

DIE IM PLAN BEZEICHNETEN OBSTBÄUME SIND ZU ERHALTEN UND WÄHREND DER
BAUTÄTIGKEIT NACH DIN 18920 (SCHUTZ VON BÄUMEN UND PFLANZENBE
STÄNDEN BEI BAUTÄTIGKEITEN) ZU SCHÜTZEN. SOLLTEN GRAVIERENDE
NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNGEN DAS RODEN VON BÄUMEN NOTWENDIG ERSCHEINEFI
LASSEN. SO IST DIES UNTER DEN FOLGENDEN BEDINGUNGEN ZULÄSSIG:
A.) PRO GEFÄLLTEM OBSTBAUM MIT EINEM STAMMUMFANN IN EINEM METER

STAMMHÖHE VON MEHR ALS 50 CM SIND ZWEI BÄUME DER LISTE A NACH-
ZUPFLANZEN UND MIT ERSATZVERPFLICHTUNG ZU UNTERHALTEN.

) PRO GEFÄLLTEM OBSTBAUM MIT EINEM STAMMUMFÄNG IN EIN METER
STAMMHÖHE VON 50 CM ODER DARUNTER IST EIN ERSATZBAUM DER LISTE
A ZU PFLANZEN UND MIT ERSATZVERPFLICHTUNG ZU UNTERHALTEN.

B

NACHPFLANZUNGEN DIE AUS DEN PUNKTEN 2.2.A UND B RESULTIEREN DÜRFEN
NICHT AUF DIE PFLANZBINDUNGEN NACH PUNKT 2.1 ANGERECHNET WERDEN. HINGEGEN
KANN BEI ERHALTUNG EINES OBSTBAUlIES MIT EINE)l STAMMUMFANG VON ÜBER
50 Cl{ AUF DIE PFLANZUNG EINES BAUMES NACH PUNKT 2.1 (ANPFLANZUNG VON
BÄUFIEN) VERZICHTET WERDEN. DEN ANFORDERUNGEN DES NACHBARRECHTES IST
RECHNUNG ZU TRÄGEN .
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AUSWAHLLISTE A: LAUBHOCHSTÄMME

BÄUME I. ORDNUNG: QUERCUS PETRAEA, TRAUBENEICHE
TILIA CORDATA , WINTERLINDE
FAGUS SYLVATICA , ROTBUCHE
FRAXINU$ EXCELSIOR , ESCHE

BÄUME 2 ORDNUNG CÄRPINUS BETULUS , HAINBUCHE
ACER CAMPESTRE , FELDAHORN
MORBUS DOMESTICA , SPEIERLING
MORBUS TORMINALIS , ELSBEERE
SALIX CAPREA , SALVEIDE
MALUS SYLVESTRIS , HOLZAPFEL
PERUS COHMUNIS , WILDBIRNE

OBSTHOCHSTÄFfME APFELHOCHSTÄMME IN SORTEN
BIRNENHOCHSTÄHME IN SORTEN
süßKznscHE
wannuß
ZWETSCHE IN SORTEN

2.2.3 FLÄCHE ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN

(S 9 (1) NR. 25A)

IN DEN GEKENNZEICHNETEN FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN UND
STRÄUCHERN SIND GEHÖLZE DER LISTE A, B, UND C ÄNZUPFLANZEN UND
MIT ERSITZVERPFLICHTUNG ZU UNTERHALTEN. XLS MINDESTGRÖßEN GELTEN
HE[STER: 2 MÄL VERPFLANZT. 150 - ].75 CM HÖHE UND FÜR STRÄUCHER:
2 MAL VERPFLANZT, IOO - 150 CM HÖHE.
ES STEHEN ZWEI PFLANZSCHEFIATA ZU AUSWAHL.
DEN ANFORDERUNGEN DES NÄCHBÄRRECHTES IST RECHNUNG ZU TRAGEN.

FÜR
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AUSWAHLLISTE B : HEl$TER

CARPINUS BETULUS , HAINBUCHE
ACER CAMPESTRE , FELDAHORN
MORBUS TORMINALIS , ELSBEERE
SALIX CAPREA , SALWEIDE
POPULUS TREMULA, ZITTERPAPPEL
PRUNUS MAHALEB, STEINWEICHSEL

AUSWAHLLISTE C : STRÄUCHER

KLEIN- UND MITTELSTRÄUCHER CORPUS SANGUINEA, BLUTROTER HARTRIEGEL
EUONYMUS EUROPÄER, PFAFFENHÜTCHEN
LIGUSTRUM VULGARE , RAINWEIDE
LONICERA XYLOSTEUM, HECKENKIRSCHE
PRUNUS SPINOZA , SCHLEHE
RIBES ALPINUM, ALPENJOHANNISBEERE
ROSA CARINA, HUNDSROSE
CORPUS MAS , KORNELKIRSCHE
coRYLUS aVELLlmX, nasELmuß
CRaTIEGUS MONOGYNX , WElßDORN
SAMBUCUS NIGRA, SCHWARZER HOLUNDER
VIBURNUM SANTANA, WOLLIGER SCHNEEBALL

GROßSTRÄUCHER

2 . 2.4 SONSTIGE PRIVATE GRÜNFLÄCHEN UND NICHTÜBERBAUTE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN

IS 9 (1) NR. IO + 15)

PRIVAT FREIFLÄCHEN SIND, SOWEIT $1E NICHT FÜR WEGE UND SITZPLATZ-
FLÄCHEN BENÖTIGT WERDEN, DAUERHAFT ZU BEGRÜßEN UND ZU UNTERHALTEN.
DIE PFLXnZBINDUNGEN NACH DEN PUNKTEN 2.1 UmD 2.3 SOLLEN SiNNCEmXß
ANGEWENDET WERDEN .
BELÄGE VON WEGEN UND SITZPLÄTZEN SOLLEN AUS OFFENPORIGEN MATERIALIEN
(WASSERGEB. DECKEN) ODER AUS PFLASTER MIT BREITER FUGE HERGESTELLT
WERDEN UM EIN VERSICKERN DES NIEDERSCHLÄGEN ZU FÖRDERN.
FICHTEN- UND TANNENANPFLANZUNGEN ALS GRENZHECKEN SIND UNZULÄSSIG.

2 . 2 . 5 REGENWASSERVERSICKERUNG AUF DEN PRIVATGRUNDSTÜCKEN

DIE RÜCKWÄRTIGEN, DEM GARTEN ZUGEWANDTEN DACHFLÄCHEN VON HAUPT-
UND NEBENGEBÄUDEN KÖNNEN ÜBER GEEIGNETE, BAULICHE EINRICHTUNGEN
WIE SICKERSCHACHT. ZISTERNE, FEUCHTMULDEN ODER TEICHANLAGEN AUF
DEM JEWEILIGEN GRUNDSTÜCK ENTWÄSSERT WERDEN. DIE AUSBILDUNG DER
VER$1CKEREINRICHTUNG IST MIT DER ZUSTÄNDIGEN WASSERBEHÖRDE
ABZUSTIMMEN .
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2.2.6 ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN MIT ZWECKBESTIMMUNG VERKEHRSGRÜN

(S 9 (1). NR. 15)

DIE VORHANDENE STRAßENBAUMPFLANZUNG ENTLANG DER K 26 IST ZU ERHALTEN
UNBEFESTIGTE FREIFLÄCHEN IH VERKEHRSRAUM SIND MIT BODENDECKENDEN
GEHÖLZEN DER LISTE D ODER DURCH EINE WIESENANSAAT DAUERHAFT ZU
BEGRÜNEm. scKniTrnxßwanmEFI aN GEHÖLZEN DÜRFEN NUR IM RAHMEN DER
VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHT DURCHGEFÜHRT WERDEN .
CHEMISCHE PFLANZENBEHANDLUtJGSMITTEL DÜRFEN NUR IM BEGRÜNDETEN
AUSNAHMEFALL VERWENDET WERDEN .

AUSWAHLLI STE D

BODENDECKERGEHÖLZE HEDERÄ HELIX , EFEU
ROSA NITIDA , GLANZROSE
LIGUSTRUM VULGARE "LODENSE
SPIRAEÄ ''LITTLE PRINCESS"
U . ANDERE

LIGU$TER

MINDESTARTENSPEKTRUM DER WIESENMISCHUNG
5 % ARGOSTIS TENUIS 35 % KRÄUTERANTEIL VIER:

30 % FESTUCA OVINA CENTÄUREA SCABIOSA
10 % FESTUCA RUBRA KALIUM HERUM
10 % LOLIUM PERENNE DAUCUS CAROLA
10 % POA PRATENSIS ACHILLES MILLEFOLIUM

LOTUS CORNICULATUS
CORONILLA VÄRIA
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